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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
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aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 1

Parlamentsorganisation

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
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Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
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an den Ständerat übergeben. 2

In der Sommersession 2018 schritten die Räte zur Differenzbereinigung bei der
Sammelvorlage zu den verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts. Zu reden gab
dabei die vom Ständerat angepasste Regelung zur Offenlegung von bezahlten oder
ehrenamtlichen Mandaten. Die SPK-NR schlug vor, hier einen Richtwert einzusetzen,
um unterscheiden zu können, ob ein Mandat ehrenamtlich oder bezahlt ist:
Nichtberufliche Mandate, für die pro Jahr inklusive Spesen nicht mehr als CHF 12'000
ausbezahlt werden, gälten als ehrenamtlich. Es gehe aber nicht darum, so
Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG), dass man die konkret erhaltenen
Beträge ausweisen müsse, sondern nur darum, anzugeben, ob man ehrenamtliche oder
bezahlte Mandate habe. Dies ging freilich einer Minderheit Rutz (svp, ZH) zu weit.
Gregor Rutz warnte, dass dies das Einlasstor für Forderungen nach völliger Transparenz
aller Entschädigungen sei, die man als Parlamentsmitglied erhalte. Der
Minderheitsantrag auf Streichung des gesamten Passus – inklusive der
Deklarationspflicht zur Unterscheidung des ehrenamtlichen vom bezahlten Engagement
– wurde in der Folge äusserst knapp mit 93 zu 92 Stimmen angenommen. 
Hinsichtlich des Obligatoriums für Abstimmungen zu Einigungsanträgen entschied sich
die grosse Kammer diskussionslos für Festhalten. Der Ständerat hatte die Forderung für
ein solches Obligatorium abgelehnt. Für Diskussionen sorgte sodann die ständerätliche
Idee, den Bundesrat zu verpflichten, bei jeder Gesetzesvorlage zu überlegen, ob das
Gesetz zeitlich befristet werden könnte. Diese auf eine parlamentarische Initiative Vogt
(svp, ZH; Pa.Iv. 16.437) zurückgehende Forderung wurde von einer Minderheit Barrile
(sp, ZH) bekämpft und auch vom Bundesrat – vertreten durch Bundeskanzler Walter
Thurnherr – als aufwändig und nicht sehr zielführend zur Ablehnung empfohlen. Mit 145
zu 42 Stimmen folgte der Nationalrat aber seiner Kommissionsmehrheit. Dies tat er
auch bezüglich des Antrags der Streichung der vom Ständerat eingefügten Forderung,
bei Erlassentwürfen die Folgen für Auslandschweizerinnen und -schweizer
abzuschätzen. Mit 144 zu 39 Stimmen wurde ein Minderheitsantrag Moret (fdp, VD)
abgelehnt, der den ständerätlichen Vorschlag aufnehmen wollte.
Die Verordnung wurde vom Nationalrat entsprechend den Änderungen des Ständerats
gutgeheissen. 
Die grosse Kammer hatte anschliessend auch noch über ihr Geschäftsreglement zu
beraten. In einer zweiten Lesung gab vor allem die Frage der Sitzungszeiten zu
diskutieren. Ein Minderheitsantrag Barrile (sp, ZH), die Ratssitzungen nicht um 8.00
Uhr, sondern um 8.15 Uhr zu beginnen, scheiterte aber auch in der zweiten Lesung
ebenso wie ein Minderheitsantrag der SVP, aus Kostengründen ganz auf den Freitag in
der letzten Sessionswoche zu verzichten. 

Während die Verordnung und das Geschäftsreglement somit bereit waren für die
Schlussabstimmungen, musste das Gesetz noch einmal zurück in den Ständerat, der in
den drei verbleibenden gewichtigen Fragen auf Festhalten entschied. Die kleine
Kammer pochte also darauf, dass Parlamentsmitglieder ausweisen müssen, ob sie
ehrenamtliche oder entgeltliche Mandate ausüben, lehnte eine obligatorische
Abstimmung bei Einigungsanträgen nach wie vor ab und wollte eine Abschätzung der
Folgen von Erlassentwürfen auf Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. 

Die Differenzen wurden dann schliesslich in der gleichen Session ausgeräumt. Während
der Nationalrat bei den Fragen nach mehr Transparenz beim Ausweisen der Mandate
sowie bei der Folgeabschätzung für Auslandschweizerinnen und -schweizer einlenkte,
gab der Ständerat bei der Frage nach namentlichen Abstimmungen bei
Einigungsanträgen nach. 

Bei den Schlussabstimmungen stiessen Gesetz und Verordnung in beiden Kammern auf
Opposition von rechts. Mit 124 zu 86 Stimmen bei 6 Enthaltungen (Gesetz) bzw. 126 zu
70 Stimmen bei 2 Enthaltungen (Verordnung) passierten die Änderungen die grosse
Kammer aber doch deutlich. Und auch in der kleinen Kammer waren die Mehrheiten
klar: 36 zu 8 Stimmen, bzw. 37 zu 7 Stimmen und eine Enthaltung. Die Änderungen des
Geschäftsreglements des Nationalrats wurden von diesem mit 196 zu 1 Stimme (bei 1
Enthaltung) angenommen. 3
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Aussergewöhnliche Ereignisse spiegeln sich häufig auch in der Zahl der Vorstösse, die
im Parlament zum entsprechenden Thema eingereicht werden. Dies galt insbesondere
und erst recht für die Covid-19-Pandemie. Die Aargauer Zeitung rechnete Mitte Juni
vor, dass seit dem 2. März 2020 über 480 Vorstösse mit den unterschiedlichsten
Themen und Forderungen zur Coronakrise  eingereicht worden seien. Mit einem ganzen
Strauss an parlamentarischen Initiativen, die sich dem Parlament in der Krise
annahmen, werden sich auch die SPK der beiden Räte beschäftigen müssen. Auf der
einen Seite waren es Vorstösse, die den Ratsbetrieb in Krisensituationen regeln wollten.
Ganz allgemein wollte etwa Thomas Brunner (glp, SG) Rechtsgrundlagen für eine
Flexibilisierung des Ratsbetriebs insbesondere in aussergewöhnlichen Situationen
schaffen. Es müsse dafür gesorgt werden, dass das Parlament in allen Situationen
handlungsfähig bleibe (Pa.Iv. 20.423). Etwas konkreter forderte Katja Christ (glp, BS)
eine rechtliche Grundlage für einen digitalen Parlamentsbetrieb (Pa.Iv. 20.425) und
Sidney Kamerzin (cvp, VS) verlangte ein papierloses Parlament (Pa.Iv. 20.442) Gregor
Rutz (svp, ZH) schlug eine Halbierung des Taggeldes vor, wenn Kommissionssitzungen in
Form von Videokonferenzen abgehalten werden (Pa.Iv. 20.431).
Auf der anderen Seite stachen jene parlamentarischen Initiativen ins Auge, die sich den
Rechten des Parlaments in Phasen des bundesrätlichen Notrechts annehmen wollten.
Alfred Heer (svp, ZH) forderte etwa, dass vom Bundesrat in seiner Notrechtskompetenz
getroffene Massnahmen von einer 2/3-Mehrheit beider Kammern genehmigt werden
müssen. Die heute auf sechs Monate befristeten Notrechtsmassnahmen sollen zudem
von einer einfachen Mehrheit von National- und Ständerat jederzeit ausser Kraft
gesetzt werden können (Pa.Iv. 20.452). Die grüne Fraktion schlug ferner vor, eine
juristische Institution zur Kontrolle der Recht- und Verhältnismässigkeit von
Notverordnungen zu installieren (Pa.Iv. 20.430). Die Mitte-Fraktion regte ihrerseits in
zwei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 20.418 und Pa. Iv. 20.414), die
sie in beiden Kammern einreichte – letztere im Namen von Beat Rieder (cvp, VS) –, die
Schaffung einer Rechtsdelegation an, damit eine legislative Überprüfung der
rechtlichen Aspekte von bundesrätlichen Notverordnungen stattfinden könne. 4
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Mit 16 zu 7 Stimmen beantragte die SPK-NR, der parlamentarischen Initiative von Gregor
Rutz (svp, ZH) keine Folge zu geben, die eine Halbierung des Taggeldes im Falle von
Videokonferenzen verlangte. Weil man sich nicht verschieben müsse, sei die Reduktion
der Entschädigung auf CHF 220 gerechtfertigt, befand der Initiant in der Begründung
seines Vorstosses. Die Kommission argumentierte, dass eine Online-Sitzung den
gleichen Zeitaufwand mit sich bringe, wie eine Sitzung vor Ort. Übernachtungs-,
Mahlzeiten- und Reiseentschädigung würden bei Online-Sitzungen freilich nicht
entschädigt. Die Kommissionsminderheit, die aus SVP-Fraktionsmitgliedern bestand,
argumentierte im Rat erfolglos, dass die zeitliche Ersparnis bei Besprechungen aus dem
eigenen Büro eine tiefer angesetzte Sitzungsentschädigung rechtfertige: 53
befürwortende SVP-Stimmen standen 131 ablehnenden Voten entgegen, die den
Vorstoss versenkten. 5
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Am 13. September 2021 war die Covid-19-Zertifikatspflicht ausgeweitet worden. Dieses
Zertifikat galt als Nachweis dafür, dass eine Person gegen Covid-19 geimpft, davon
genesen oder negativ dagegen getestet worden war. Das Vorweisen eines solchen
Zertifikats war zum Beispiel Bedingung für die Teilnahme an Veranstaltungen, den
Besuch von Restaurants oder Kinos oder für Reisen in andere Länder. Explizit
ausgenommen von der Zertifikatspflicht waren hingegen Parlamente und
Gemeindeversammlungen, damit die politischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger
nicht eingeschränkt werden.
Bereits Ende August 2021 hatten sich Gesundheitspolitikerinnen der SP dafür
starkgemacht, dass auch für das eidgenössische Parlament eine Zertifikatspflicht
eingeführt wird; sie stiessen allerdings sogar in der eigenen Fraktion auf Widerstand.
Dies wäre zwar gesundheitspolitisch sinnvoll, rechtlich aber wohl nicht machbar, so die
ziemlich einhellige Meinung in allen Parteien. Eine solche Pflicht würde nicht nur gegen
den Schutz der politischen Rechte verstossen, es müsste dafür wohl gar eine
Gesetzesänderung beschlossen werden. 
Darauf hin folgte jedoch ein ziemlich starkes mediales Gewitter: Es sei «absurd», dass
das Parlament keine Zertifikatspflicht einführen und einen «Corona-Sonderzug für
Politiker» fahren wolle, wetterte etwa der Tages-Anzeiger. Die «zertifikatsfreie Zone»
sei ein «verheerendes Signal». Man werde so zudem den Verdacht nicht los, dass die
Zertifikatspflicht wohl doch wesentlich einschneidender sei, als der Bundesrat jeweils
betone. Selbst ansonsten eher massnahmenkritische SVP-Politikerinnen und -Politiker
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hätten gemerkt, dass «das Politikerprivileg im Volk schlecht ankommt», analysierte die
Sonntags-Zeitung. Man könne nicht Gesetze machen und von den Bürgerinnen und
Bürgern verlangen, diese einzuhalten, sich selbst als Parlament dann aber nicht daran
halten, zitierte der Blick etwa Alex Kuprecht (svp, SZ). In der Folge forderten sämtliche
Parteipräsidentinnen und -präsidenten mit Ausnahme des Präsidenten der SVP in
einem offenen Brief an die Verwaltungsdelegation, für die Herbstsession eine Covid-
19-Zertifikatspflicht für den Zutritt zum Parlamentsgebäude einzuführen. Es gebe
«keinen überzeugenden Grund», Parlamentsmitglieder davon auszunehmen, so der
Brief.

Die SPK-SR nahm in der Folge den Ball auf und reichte eine parlamentarische Initiative
für eine für die Änderung der Zugangsbedingungen nötige Revision des
Parlamentsgesetzes ein. Da für den Zugang nur mindestens ein Covid-19-Test nötig sei,
sei es verhältnismässig, eine Covid-19-Zertifikatspflicht auch für den Eintritt zum
Bundeshauses zu verlangen, begründete die Kommission ihr Vorgehen. Damit könnten
auch Maskenpflicht und Plexiglaswände aufgehoben und somit die Kommunikation
zwischen Parlamentsmitgliedern verbessert werden. Da die SPK-NR lediglich einen Tag
nach ihrer Einreichung der parlamentarischen Initiative Folge gab, legte die
ständerätliche Kommission ein paar Tage später bereits einen dringlichen Entwurf für
eine entsprechende Revision des Parlamentsgesetzes vor, der vom Bundesrat begrüsst
und noch in der Herbstsession 2021 von beiden Kammern beraten wurde. 

Man stehe vor einem staatspolitisch brisanten Entscheid, leitete Andrea Caroni (fdp,
AR) die Debatte im Ständerat ein. Man müsse sich bewusst sein, dass man damit unter
Umständen Ratsmitglieder von der Teilnahme an einer Session ausschliesse. Freilich sei
auch das öffentliche Interesse gross, sei doch viel mediale Kritik auf das Parlament
eingeprasselt, weil zwar für den Zugang zu zahlreichen Innenräumen, nicht aber für den
Zugang zum Bundeshaus eine Zertifikatspflicht gelte. Die gesetzliche Grundlage für eine
Zertifikatspflicht sei nun aber nötig, weil sie nicht nur die Handlungsfähigkeit des
Parlaments verbessere, sondern weil man damit auch beweisen könne, dass die vom
Parlament beschlossene Pflicht auch im Bundeshaus problemlos umgesetzt werden
könne. Die Kommission empfehle die Vorlage mit 9 zu 2 Stimmen zur Annahme, so der
Kommissionssprecher Caroni. Mit einem Einzelantrag warb Beat Rieder (mitte, VS) in
der Folge für Nichteintreten. Statt auf «Selbstverantwortung, Solidarität und
Eigenverantwortung» setze man mit der Zertifikatspflicht auf «einen staatlichen
Kontrollmechanismus». All diese Massnahmen würden zudem mit einem Tempo
durchgepeitscht, welches die Bevölkerung spalte. Ein Ja zur Vorlage könne zudem auch
als Signal an den Bundesrat gelesen werden, ohne Grenzen «grundrechtswidrige
Entscheide» treffen zu dürfen. Mit 35 zu 7 Stimmen entschied sich der Ständerat
allerdings für Eintreten. 
Der Entwurf der SPK-SR sah vor, dass Personen ab dem 16. Altersjahr nur dann Zutritt
zum Parlamentsgebäude erhalten, wenn sie ein Covid-19-Zertifikat vorweisen. Die
Kosten für notwendige Tests für die Ausstellung eines Zertifikats sollten jenen Personen
vergütet werden, die zwingend Zutritt zum Parlamentsgebäude benötigten. Der
Verwaltungsdelegation oblag die Definition dieser Personengruppe und die
Organisation der Kontrolle. Ihr wurde auch das Entscheidungsrecht übertragen, die
Zertifikatspflicht wieder aufzuheben, wenn die epidemiologische Lage dies erlaubt.
Stefan Engler (mitte, GR) verlangte in der Detailberatung eine Ausnahmeregelung für
Personen, die eine Maske tragen und sich für das Contact Tracing registrieren liessen.
Mit 21 zu 14 Stimmen (7 Enthaltungen) hiess der Ständerat diesen Antrag gut. Mit 23 zu
18 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt wurde hingegen ein Antrag einer
Kommissionsminderheit, die eine Zertifikatspflicht nicht nur für den Zugang zum
Parlamentsgebäude, sondern auch zu Kommissionssitzungen und
ausserparlamentarischen Aktivitäten verlangt hätte. Die Gesamtabstimmung passierte
der so modifizierte Entwurf mit 36 zu 6 Stimmen (1 Enthaltung).

Auch im Nationalrat wurden, einen Tag nach dem ständerätlichen Entscheid, Eintreten
und Detailberatung in einer einzigen Debatte durchgeführt. Wie aufgrund des oben
erwähnten Briefes der Parteipräsidien zu erwarten, wurde die Einführung einer
Zertifikatspflicht von allen Fraktionen ausser der SVP begrüsst. Er habe ein «ungutes
Gefühl», argumentierte Gregor Rutz (svp, ZH) für seine Fraktion. Unter Zeitdruck
beschlossene Gesetze seien selten gut, weil man in Krisensituationen zu
«Flüchtigkeitsfehlern» neige. Dieses schlechte Gefühl nähre sich auch am Umstand,
dass man hier aufgrund medialen Drucks agiere und nicht, weil es gesundheitspolitisch
nötig sei. Der SVP-Fraktionssprecher erinnerte zudem an die Geschichtsbücher: 1932
seien sozialdemokratische und kommunistische Nationalratsmitglieder per
Parlamentsbeschluss ausgeschlossen worden. Der Ausschluss von Parlamentarierinnen
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und Parlamentariern, die sich weder testen noch impfen lassen wollten, komme dieser
«verfassungsrechtlich höchst fragwürdigen» Aktion sehr nahe. Die Fraktion sehe aber
auch, dass das Gesetz den Parlamentsbetrieb erleichtern würde. Die Mehrheit der SVP-
Fraktion werde sich deshalb der Stimme enthalten. 
Eintreten wurde in der Folge ohne Gegenantrag beschlossen. In der Detailberatung
lagen zwei Minderheitenanträge vor. Eine Minderheit Binder (mitte, AG) beantragte die
Streichung der vom Ständerat gemachten Ausnahme. Die Zertifikatspflicht sei keine
Impfpflicht. Man könne von Parlamentsmitgliedern verlangen, dass sie sich testen
lassen, weshalb eine Ausnahme nicht nötig sei, so die Argumentation dieser durch
Marianne Streiff-Feller (evp, BE) vertretenen Minderheit. Eine zweite Minderheit Rutz
wollte die Verwaltungsdelegation verpflichten, alle acht Wochen zu prüfen, ob die
Massnahme noch notwendig sei. Beide Minderheiten wurden deutlich abgelehnt. Mit
146 zu 27 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) passierte der gegenüber dem Ständerat
unveränderte Entwurf die Gesamtabstimmung. Sämtliche Nein-Stimmen und
Enthaltungen stammten von der SVP-Fraktion (mit Ausnahme einer Enthaltung aus der
grünen Fraktion). 10 SVP-Mitglieder stimmten für die Änderung des Parlamentsgesetzes.

Beide Kammern stimmten wiederum nur wenige Tage später der Dringlichkeitsklausel
zu – der Ständerat mit 35 zu 4 Stimmen und der Nationalrat mit 143 zu 35 Stimmen (6
Enthaltungen). Die Stimmenverhältnisse änderten sich auch in den
Schlussabstimmungen am Ende der Herbstsession nicht. Der Entwurf wurde im
Ständerat mit 38 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) und im Nationalrat mit 149 zu 35 Stimmen
(12 Enthaltungen) angenommen. 

In der Folge setzte die Verwaltungsdelegation die Zertifikatspflicht um. Ab dem 2.
Oktober 2021 – also nach der Herbstsession 2021 – mussten alle Besucherinnen und
Besucher des Bundeshauses ein Covid-19-Zertifikat vorlegen. Parlamentsmitglieder und
Verwaltungsangestellte, die im Parlamentsgebäude ein- und ausgehen, konnten sich
einmalig registrieren lassen, woraufhin ihr Covid-19-Zertifikat auf den elektronischen
Zutrittsausweisen vermerkt wurde. Ratsmitglieder, die kein Zertifikat vorwiesen,
mussten eine Maske tragen. Für die Wintersession 2021 beschloss die
Verwaltungsdelegation dank der Zertifikatspflicht, die Plexiglasscheiben abzubauen und
die Maskenpflicht aufzuheben. 6

In der Frühjahrssession 2022 debattierte der Nationalrat über die Vorlage seiner SPK-
NR, mit der die Handlungsfähigkeit des Parlamentes in Krisensituationen verbessert
werden sollte und die zahlreiche entsprechende Vorstösse aufnahm.
Kommissionssprecher Gregor Rutz (svp, ZH) erinnerte an die Ursprünge ebendieser
Vorstösse: Die Corona-Pandemie habe nicht nur zum abrupten Abbruch einer Session,
sondern auch zur Handlungsunfähigkeit des Parlaments geführt. Die Tätigkeit der
Kommissionen sei eingeschränkt, die Organisation einer ausserordentliche Session sei
schwierig gewesen und das Parlament habe eine gewisse Ohnmacht gegenüber den
Notverordnungen des Bundesrats verspürt. Um für zukünftige Krisen gewappnet zu
sein, sei eine Subkommission mit der Ausarbeitung einer Vorlage betraut worden. Diese
sei sich jedoch einig gewesen, dass die bestehenden rechtlichen Instrumente dem
Parlament eigentlich auch in Krisenzeiten genügend Handlungsspielraum verschaffen
würden. Allerdings seien die Strukturen teilweise träge und es fehle an Ressourcen. Hier
setzte die Vorlage an, die in drei Blöcken behandelt wurde. Der erste Block zielte auf
Vereinfachungen der Organisation von Sessionen und Kommissionssitzungen und
insbesondere auch auf die Ermöglichung von hybriden Sitzungen ab; der zweite Block
sah die Bildung einer schlagkräftigeren Verwaltungskommission anstelle der bisherigen
Verwaltungsdelegation vor und im dritten Block waren Vorschläge für effizientere
parlamentarische Instrumente vorgesehen. Eintreten war unbestritten. 

Konkret schlug die SPK-NR im ersten Block neue Regelungen für die Einberufung von
ausserordentlichen Sessionen vor. Bisher konnte ein Viertel der Mitglieder eines Rats
oder der Bundesrat solche ausserplanmässigen Sitzungen einberufen. Neu soll dies
auch eine parlamentarische Kommission dürfen, wenn sie dringenden Handlungsbedarf
sieht. Eine ausserordentliche Session soll darüber hinaus auch verlangt werden können,
wenn der Bundesrat Notverordnungen erlässt, die sich direkt auf die Verfassung
stützen. In ausserordentlichen Situationen, in denen die physische Präsenz von
Parlamentsmitgliedern verunmöglicht wird – gemeint waren neben Pandemien etwa
auch Naturkatastrophen in bestimmten Regionen, höhere Gewalt oder behördliche
Anordnungen in Form von Quarantäne –, kann die Ratsmehrheit die Möglichkeit einer
virtuellen Teilnahme an den Ratsdebatten beschliessen. Explizit ausgeschlossen wurde
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eine virtuelle Teilnahme während des Normalbetriebs. Vorgeschlagen wurde des
Weiteren, dass eine aufgrund einer Krisensituation nötige Änderung des Tagungsortes
neu keinen Parlamentsbeschluss mehr benötigt, sondern von einer
Koordinationskonferenz bestimmt werden kann. Ebenfalls in Block 1 wurden die
Zusammenkünfte der Kommissionen in Krisenzeiten neu geregelt: In dringlichen Fällen
soll neu eine ausserordentliche Kommissionssitzung mittels eines
Mehrheitsbeschlusses im Zirkularverfahren beschlossen werden können. Eine virtuelle
Sitzung soll dann ermöglicht werden, wenn das Kommissionspräsidium und die
Kommissionsmehrheit einer solchen zustimmen. Hybride Sitzungen, also die virtuelle
Teilnahme einzelner Mitglieder, sind aber nur dann vorzusehen, wenn eine
Stellvertretung rechtlich nicht möglich ist. 
Die Minderheitenvorschläge gegen einzelne Teile dieser Vorschläge in Block 1 wurden
allesamt abgelehnt. So verlangte etwa Pirmin Schwander (svp, SZ) die ausdrückliche
Nennung des Parlamentsgebäudes in Bern als normalen Tagungsort, Samira Marti (sp,
BL) wollte die Anzahl zur Einberufung einer ausserordentlichen Kommissionssitzung
nötiger Personen auf ein Drittel der Kommissionsmitglieder senken und verschiedene
Minderheiten wollten die Möglichkeit virtueller Teilnahmen an Kommissionssitzungen
entweder ganz streichen (Minderheit Addor, svp, VS) oder ausweiten (Minderheit
Cottier, fdp, NE). 

Auch im zweiten Block wurden sämtliche Minderheitsanträge abgelehnt. Dass eine
neue, eigenständige Verwaltungskommission anstelle der bisherigen
Verwaltungsdelegation geschaffen werden soll, war freilich unbestritten. Die Anträge
der Minderheiten zielten vielmehr auf deren Zusammensetzung ab. Die bisherige
Verwaltungsdelegation setzt sich aus den je sechs Mitgliedern der Ratspräsidien beider
Räte zusammen. Neu sollten lediglich noch die beiden Ratspräsidentinnen oder
-präsidenten und je vier erfahrene Mitglieder beider Kammern, welche für vier Jahre in
die Verwaltungskommission gewählt werden, in der zu schaffenden Kommission Einsitz
nehmen. Weil damit auch eine Entflechtung mit den Büros angestrebt wird, sollten
Mitglieder des Büros, also vor allem die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten,
nicht gleichzeitig in der Verwaltungskommission sitzen dürfen. Eine Minderheit Aeschi
(svp, ZG) bekämpfte diesen Passus erfolglos und eine Minderheit Moret (fdp, VD) wollte
auch die Vizepräsidentinnen oder -präsidenten der beiden Räte in die Kommission
aufnehmen – ebenso ohne Erfolg. Aufgabe der Verwaltungskommission soll auch die
Oberaufsicht über die Parlamentsverwaltung sein, konkret also die Bestimmung der
Kommissionssekretäre und des Generalsekretärs der Bundesversammlung. Ein
Minderheitsantrag Pfister wollte die Wahl der Generalsekretärin oder des
Generalsekretärs neu der Bundesversammlung übertragen, was von der Mehrheit aber
wohl aus Angst vor einer «Verpolitisierung des Amtes», wie Kommissionssprecher
Gregor Rutz (svp, ZH) warnte, ebenfalls abgelehnt wurde. 

Der dritte Block zielte auf Effizienzsteigerungen bei der Nutzung parlamentarischer
Instrumente ab. Damit von Kommissionen verfasste dringliche Bundesgesetze oder
Notverordnungen von der Bundesversammlung rasch behandelt werden könnten,
brauche es kürzere Fristen für die Stellungnahme des Bundesrats – so der Vorschlag
der SPK-NR. Diese sollen in Krisenzeiten spätestens in der nächsten ordentlichen oder
ausserordentlichen Session vorliegen. Neu sollen zudem zwei gleichlautende
eingereichte Kommissionsmotionen den Bundesrat im Normalbetrieb dazu
verpflichten, bis zur nächsten anstehenden Session eine Stellungnahme zu verfassen.
Eine Minderheit Binder-Keller (mitte, AG) und der Bundesrat wehrten sich erfolglos
gegen dieses Ansinnen. Da eine Stellungnahme Zeit brauche, würde deren Qualität
leiden, wenn sie rasch erfolgen müsse –  so die Begründung. Insbesondere im
Normalbetrieb sei für eine solche Regelung kein Mehrwert ersichtlich. Darüber hinaus
sollten Kommissionsmotionen, die Änderungen von bundesrätlichen Notverordnungen
verlangen, innerhalb von sechs Monaten statt wie bisher bei angenommenen Motionen
innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden müssen. Weil dies kürzere Fristen nach
sich ziehe und damit ein Vernehmlassungsverfahren nicht immer möglich sei, müssten
in Krisenzeiten Kantonsregierungen und besonders betroffene Akteure konsultiert
werden. Zudem muss der Bundesrat künftig von sich aus die zuständigen
parlamentarischen Kommissionen konsultieren, wenn er Notverordnungen erlassen will.
Neben der Minderheit Binder-Keller lagen zwei Anträge vor, mit denen eine abstrakte
Normenkontrolle für solche Notverordnungen verlangt wurden. Während die
Minderheit Glättli (gp, ZH) eine juristische Beurteilung über allfällige
Grundrechtsverletzungen von Notverordnungen, die durch das Parlament oder den
Bundesrat beschlossen werden, verlangte, sah die Minderheit Addor lediglich eine
Kontrolle der bundesrätlichen Notrechtsbeschlüsse vor. Auch in Block 3 folgten
komfortable Mehrheiten allen Anträgen der Kommission und lehnten damit auch diese
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Minderheitsanträge ab. 

In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat den Entwurf mit 183 zu 1 Stimme gut,
die entsprechende Verordnung wurde mir 170 zu 1 Stimme (1 Enthaltung) und das
Geschäftsreglement des Nationalrats mit 171 zu 1 Stimme (keine Enthaltungen)
angenommen. Weil Letzteres lediglich der Zustimmung der grossen Kammer bedurfte,
wurde es tags darauf bereits der Schlussabstimmung zugeführt, wo es mit 157 zu 28
Stimmen (5 Enthaltungen) angenommen wurde. Gegenstimmen und Enthaltungen
stammten allesamt von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 7

Sollen Abstimmungsresultate aus Kommissionssitzungen veröffentlicht werden? Ja,
findet Andreas Glarner (svp, AG) und forderte mittels parlamentarischer Initiative
Transparenz über das Abstimmungsverhalten in Kommissionsberatungen. Bürgerinnen
und Bürger hätten das Recht darauf zu wissen, ob die von ihnen gewählten
Abgeordneten auch in den Kommissionen «die im Wahlkampf und auf Podien
versprochenen Positionen» vertreten, so die Begründung des Initianten. Nein, fand
hingegen die Mehrheit der SPK-NR, die mit 18 zu 6 Stimmen empfahl, der Initiative
keine Folge zu geben. Kommissionsmitglieder müssten frei und ohne Handlungsdruck
auch mal ihre Meinung ändern können, damit Kompromisse möglich werden, so die
Argumentation im Kommissionsbericht. Zudem sei bereits heute eine gewisse
Transparenz gegeben, weil im Falle von Minderheitsanträgen die Namen der
entsprechenden Antragstellenden in Kommissionsberichten und auf den Fahnen
veröffentlicht würden. 
Zwei der sechs Mitglieder der SVP-Fraktion, die die Kommissionsminderheit bildeten,
meldeten sich bei der Ratsdebatte zur Initiative in der Wintersession 2022 zu Wort:
Zuerst führte der Initiant selber aus, dass es ihm nicht um eine Offenlegung der
Kommissionsprotokolle gehe, sondern lediglich um die Publikation der
Abstimmungsresultate. Gregor Rutz (svp, ZH) sekundierte mit dem Argument, dass man
auch mit der geforderten Transparenz seine Meinung ändern dürfe, um notwendige
Kompromisse zu schmieden. In diesem Falle könne man dies den eigenen Wählerinnen
und Wählern dann auch erklären. Für die Kommissionsmehrheit sprachen Greta Gysin
(gp, TI) und Gerhard Pfister (mitte, ZG). Neben der Notwendigkeit von Vertraulichkeit für
Deliberation hinterfragte Pfister auch den Mehrwert einer Publikation von
Abstimmungsresultaten, wenn die ihnen zugrundeliegenden Debatten und Argumente
nicht ebenfalls veröffentlicht würden. In der Abstimmung folgte einzig die geschlossen
stimmende SVP-Fraktion der Minderheit und der Initiative wurde mit 139 zu 51 Stimmen
keine Folge gegeben. 8
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